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I N HA LT

Eine leistungsfähige und gut erhaltene Verkehrsinfra-

struktur ist eine Grundvoraussetzung für einen lebendigen

ländlichen Raum. Die Bewirtschaftung und zeitgemäße Ent-

wicklung dieses ländlichen Raumes kann jedoch nur dann

dauerhaft gesichert werden, wenn auch ein bedarfsgerechtes

Straßennetz zur Verfügung steht. Die bauliche Erhaltung die-

ses riesigen Straßennetzes stellt für die zuständigen Ge-

meinden, Straßen- und Weginteressenten bzw. Weggenos-

senschaften eine große Aufgabe und ein zunehmendes Pro-

blem dar. 

Die Tiroler Landesregierung hat daher in ihrer Sitzung

vom August 2013 den Grundsatzbeschluss zu einer Grund-

lagenerhebung des Straßen- und Wegenetzes (Verkehrs -

wegenetz) in den Gemeinden gefasst. Im Rahmen dieser

 Erhebung ist vorgesehen, das gesamte Verkehrswegenetz im

Dauersiedlungsraum in Zusammenarbeit mit den Gemein-

den auf  Vollständigkeit zu prüfen und inhaltlich nach be-

stimmten Kriterien zu attributieren. Von der Erhebung

 ausgeschlossen sind Landesstraßen und Forststraßen. 

Die Erhebung erfolgt vor Ort in den Gemeinden auf

 Basis von Straßenkarten (keine Befahrung). Zentraler Be-

standteil der Erhebung ist die Zuordnung der Rechtseigen-

schaft (Gemeindestraße, Öffentliche Interessentenstraße,

Öffentliche Privatstraße nach dem Tiroler Straßengesetz

 sowie Interessentenwege nach dem Güter- und Seilwegege-

setz) sowie die Aufnahme der Zuständigkeit hinsichtlich bau-

licher Erhaltung. Zusätzlich werden die Verkehrswege nach

ihrer verkehrlichen Bedeutung klassifiziert (siehe Skizze).

Die Abteilung Geoinformation (Projektleitung) und das

Sachgebiet Ländlicher Raum wurden gemeinsam mit der

 Erhebung beauftragt. Durch diese Erfassung werden auch

die österreichweiten Bestrebungen eines einheitlichen Stra-

ßen- und Wegenetzes unterstützt, auf  dessen Basis alle ver-

kehrsrelevanten Inhalte abgebildet werden. In einem öster-
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reichweiten Verbund werden die Länderdaten im Datenmo-

dell der GraphenIntegrationsPlattform (GIP) vorgehalten.

Damit ist sichergestellt, dass die Basisdaten länderübergrei-

fend, einheitlich und austauschbar sind. Einen weiteren wich-

tigen Aspekt stellt die Bereitstellung der Daten für Blaulicht-

organisationen (z. B. Leitstelle Tirol) oder der österreichwei-

ten Auskunftsplattform für das gesamte Verkehrsgeschehen

dar. Desweiteren wird innerhalb der Landesverwaltung bereits

die Verknüpfung der verkehrlichen Maßnahmen (Straßenver-

kehrsordnung) mit dem Verkehrswegenetz vorbereitet.

In einigen Pilotgemeinden wurde bereits mit der Erhe-

bung begonnen, um die Erfassungsmerkmale zu standardi-

sieren und landesintern abzustimmen. Die organisatorische

Vorgangsweise sieht vor, dass zwei  bis drei Wochen vor

der Erhebung ein Termin mit der jeweiligen Gemeinde ver-

einbart wird. Die Erhebung wird flächendeckend durchge-

führt und soll in zwei Jahren abgeschlossen sein. 

Die Ergebnisse der Erhebung werden in der GIP unter

Einbeziehung von Fachdatenbanken dargestellt und künftig

dort verwaltet. Weiters bilden die Ergebnisse die Grundlage

für die Erstellung eines Konzeptes zur baulichen Erhaltung

des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes der Gemeinden.

Damit soll der Mitteleinsatz für den Straßenneubau und die

Erhaltung nach dem Grundsatz der Sparsamkeit, Wirt-

schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie der Verkehrssi-

cherheit nachhaltig gesichert werden. 

Den Gemeinden wird nach Abschluss der Erhebung eine

Straßenkarte (analog/digital) bereitgestellt, aus der u. a. die

Zuständigkeiten der baulichen Erhaltung hervorgehen. Ziel

dieses Projektes soll auch sein, die Gemeinden aktiv in den

Aktualisierungsprozess ihres Straßen- und Wegenetzes ein-

zubinden.

Für allfällige Fragen zum Projekt wenden Sie sich an Frau Mag.a

Martina Falkner (Abt. Geoinformation, Tel. 0512/508-4339).

Mag.a Martina Falkner 

Abteilung Geoinformation
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Abgabenertragsanteile der Gemeinden März 2014
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Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis März 2014
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14.
Übersicht über die Darlehen, Haftungsübernahmen 

und Leasingverträge der Gemeinden und Gemeindeverbände Tirols 2013
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Dezember 2013 Jänner 2014

(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2010
Basis: Durchschnitt 2010 = 100 109,2 108,2

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 119,6 118,5

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 132,2 131,0

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 139,1 137,8

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100 181,9 180,3

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100 282,8 280,2

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100 496,3 491,8

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 632,4 626,6

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 634,5 628,6

Der Index der Verbraucherpreise 2010 (Basis: Durchschnitt 2010 = 100) für den

Kalendermonat Jänner 2014 beträgt 108,2 (vorläufige Zahl) und ist  somit gegenüber

dem Stand für Dezember 2013 um 0,9% rückläufig (Dezember 2013 gegenüber

 November 2013:+0,6%). Gegenüber Jänner 2013 ergibt sich eine Steigerung um 1,5%

(Dezember 2013/2012: +1,9%).

VERBRAUCHERPREIS INDEX 
FÜR  JÄNNER 20 1 4

(vorläufiges Ergebnis)
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